
 
Neubau 2,5-zügige Grundschule mit Hort in Krostitz Los 1 
Vergabe der Objektplanung Gebäude und Tragwerksplanung sowie  
Leistungen zum Brandschutz und der Bauphysik 

 
Bieterinformation 02  Stand 24.07.2024 
 
Bereits beantwortete Fragen aus vorangegangenen Bieterinformationen werden in 
grauer Schrift dargestellt. 
 

<P247-1_Bieterinfo_02_240724>    Seite 1 / 2 

1. Frage: 

In der Angebotsaufforderung schreiben Sie das dieses inklusive dem ausgefüllten und unterzeichneten 

Vertragsentwurf einzureichen ist. Der Vertrag wurde als Entwurfs-Datei bereits zum Teilnahmeantrag zur 

Verfügung gestellt. Leider ist die zur Verfügung gestellte PDF nicht einfach in Textfeldern beschreibbar. 

Wie wünschen Sie die Beschreibung des Dokumentes - mit eingefügtem Textfeld über Adobe oder 

händisch ausgefüllt? 

Können wir annehmen, dass eine neue Vertragsdatei zum Ausfüllen zur Verfügung gestellt wird? Oder 

reicht es aus die Honorarangaben im beigefügten Honorarblatt (Excel-Tabelle) zu beziffern und den 

Vertrag nur händisch zu unterzeichnen? 

 

Antwort: 

Ja, die Angaben im Honorardatenblatt ersetzen die Angaben zum Honorar gemäß §5 im Vertrag. 

Der Vertragsentwurf kann mit eingefügten Textfeldern oder händisch ausgefüllt werden.  

 
Im Vertragstext sind folgende Angaben zwingend einzutragen:  

Deckblatt Seite 1: Bezeichnung des Auftragnehmers  

Seite 15: Unterschrift mit Stempel 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Frage 

Kann das gemäß Ausschreibung bereits bestehende Raumprogramm zur Verfügung gestellt werden? 

 

Antwort: 

Nein, das Raumbuch wird im Zuge der Grundlagenermittlung erarbeitet. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Frage: 

Kann eine maßstäbliche Flurkarte des zu beplanenden Grundstücks zur Verfügung gestellt werden? 

 

Antwort: 

Nein, ist in Bearbeitung und wird im Auftragsfall nachgereicht. 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Frage: 

Auf welcher Grundlage bzw. gemäß welchen Kennwerten wurden die anrechenbaren Kosten ermittelt? 

 

Antwort: 

Es erfolgte eine erste grobe Schätzung durch den AG. 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Frage: 

Ist es möglich einen Besichtigungstermin für das bestehende Hortmodul zu vereinbaren? 

 

Antwort: 

Ja, aber nur außerhalb der Betreuungszeiten, nach schriftlicher Abstimmung 

Zeitfenster: Dienstags 17:00 bis 18:00 Uhr 

E-Mail: info@krostitz.com 

__________________________________________________________________________________ 
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6. Frage: 

Gibt es einen Planungsterminplan, bzw. ist durch den Bieter ein solcher zu erstellen und mit dem Angebot 

abzugeben? 

 

Antwort: 

Nein, es gibt noch keinen Planungsterminplan auch besteht noch keine Pflicht einen solchen bereits in 

der Angebotsphase zu erstellen. Das Erstellen des Terminplanes gehört zu den Grundleistungen der 

Objektplanung.  

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Frage: 

Sie haben für das Honorarangebot bereits eine feste Exceltabelle bereitgestellt. In dieser sind die 

Grundhonorare ausgewiesen. Unter Punkt A wird die Objektplanung dargestellt. Allerdings basiert das 

Grundhonorar auf einer fehlerhaften Berechnung der anrechenbaren Kosten. Der Anteil der KG 400 

wurde hier falsch berechnet. Wird es hierzu eine Korrektur geben ? 

 

Antwort: 

Ein korrigiertes Honorardatenblatt liegt der Bieterinformation 02 vom 24.07.2024 bei.  

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Frage: 

Aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit haben wir Schwierigkeiten von allen beteiligten Fachplanern ein 

intern abgestimmtes, fachlich fundiertes Angebot zu erhalten. Da zwischen Präsentationstermin 

(21.08.24) und Angebotsabgabe (09.08.24) noch ein gewisser Zeitpuffer besteht, fragen wir nach, ob der 

Angebotsabgabetermin um eine Woche auf den 16.08.2024 verschoben werden kann?  

 

Antwort: 

Der Puffer wird für die Prüfung der Angebote und ggf. eine Aufklärung benötigt. Eine reduzierte 

Bearbeitung auf 2-3 Arbeitstage genügt uns dafür leider nicht.  

__________________________________________________________________________________ 

 


